
Dritte Satzung zur Änderung der  
Studien- und Prüfungsordnung für das Studium der Rechtswissenschaft mit 

Abschluss Erste Juristische Prüfung an der Universität Regensburg 
 

Vom 3. März 2011 
 
 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2  
und Art. 61 Abs. 2 Sätze 1 und 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom  
23. Mai 2006 (GVBl. 2006, S. 245), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom  
7. Juli 2009 (GVBl. 2009, S. 256), erlässt die Universität Regensburg folgende Satzung: 
 
 
 

§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für das Studium der Rechtswissenschaft mit Abschluss Erste 
Juristische Prüfung an der Universität Regensburg vom 01. August 2007, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 6. August 2010, wird wie folgt geändert: 
 
 
1.  In § 46 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 werden nach dem Wort „Jugendstrafrecht“ die Wörter 

„Europäisches Strafrecht“ und ein Komma eingefügt. 
 
 
2.  § 65 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Es wir folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
 „Der Prüfungsausschuss bestimmt die beizubringenden Unterlagen.“ 

 
b)  Die bisherigen Sätze 2 bis 6 werden zu den Sätzen 3 bis 7. 

 
 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Regensburg vom  
2. Februar 2011, der Einvernehmenserklärung des Bayer. Staatsministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz vom 18. Februar 2011 (Nr. 6150-PA-1774/94) und der Genehmigung des 
Rektors der Universität Regensburg vom 3. März 2011. 
 
Regensburg, den 3. März  2011 
Universität Regensburg 
Der Rektor 
 
 
 
Prof. Dr. Thomas Strothotte 
 
 



Diese Satzung wurde am 4. März 2011 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung wurde 
am 4. März  2011 durch Aushang in der Hochschule bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung 
ist daher der 4. März 2011. 
 
 


